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Änderungen der GasGVV  
- Änderungen der Bundesregierung in Fettdruck, Änderung des Bundesrates in Fettdruck - 
 
 
§ 2 Abs. 3 GasGVV 
 
1Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des Vertrages muss alle für einen 
Vertragsschluss notwendigen Angaben enthalten, insbesondere auch: 
 
1.  Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Registernummer oder Famili-

enname und Vorname sowie Adresse und Kundennummer), 
 
2.  Angaben über die Anlagenadresse und die Bezeichnung des Zählers oder den 

Aufstellungsort des Zählers, 
 
3.  Angaben über Gasart, Brennwert, Druck, 
 
4.  Angaben über unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas zur Kilowatt-

stunde Strom, soweit der Gasverbrauch nach Kilowattstunden abgerechnet wird, 
 
5.  Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer und 

Adresse), 
 
6.  Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung durch-

geführt wird (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und 
 
7.  Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 des Energiewirt-

schaftsgesetzes, wobei folgende Belastungen, soweit diese Bestandteil der 
geltenden Allgemeinen Preise sind, gesondert auszuweisen sind: 

 
a)  die Energiesteuer nach § 2 des Energiesteuergesetzes vom 15. Juli 

2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2436, 2725; 2013 I 
488) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung und 

 
b)  die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der 

Konzessionsabgabenverordnung. 
 
2Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 nicht vorliegen, ist der 
Kunde verpflichtet, sie dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen. 3Der Grund-
versorger hat die Belastungen nach Satz 1 Nummer 7 und deren Saldo in ihrer je-
weiligen Höhe mit der Veröffentlichung der Allgemeinen Preise nach § 36 Absatz 1 
Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.  
 
4Zusätzlich ist in dem Vertrag oder der Vertragsbestätigung hinzuweisen auf 
 
1.  die Allgemeinen Bedingungen und auf diese ergänzende Bedingungen, 
 
2.  die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versorgungsstörungen gegen 

den Netzbetreiber nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu machen und 
 
3.  das Recht des Kunden, nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsge-

setzes eine Schlichtungsstelle anzurufen und die Anschrift der zuständigen 
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Schlichtungsstelle sowie auf den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für 
den Bereich Elektrizität und Gas und dessen Anschrift. 

 
5Die Hinweise nach Satz 4 Nummer 3 hat der Grundversorger auch auf seiner Internet-
seite zu veröffentlichen. 
 
 
§ 5 Abs. 2 GasGVV – Art der Versorgung; Änderungen der Allgemeinen Prei-
se und ergänzenden Bedingungen 
 
1Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden jeweils 
zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens 
sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. 2Der Grundversorger ist 
verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntga-
be eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu versenden und die Änderungen auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen; hierbei hat er den Umfang, den Anlass und die Vo-
raussetzungen einer Änderung sowie den Hinweis auf die Rechte des Kunden nach 
Absatz 3 und die Angaben nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 in übersichtlicher 
Form anzugeben. 
 
 
§ 5 a GasGVV - Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen staatlich 
oder regulatorisch veranlasster Belastungen 
 
(1) 1Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, die in die 
Kalkulation des Allgemeinen Preises eingeflossen sind, ist der Grundversorger 
berechtigt, die Allgemeinen Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei die Ände-
rung in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. 2Sinkt der Saldo der Be-
lastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, ist der Grundversorger verpflichtet, 
die Allgemeinen Preise unverzüglich neu zu ermitteln und dabei den gesunkenen 
Saldo in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. 
 
(2) Sonstige Rechte und Verpflichtungen in Bezug auf Änderungen der Allgemei-
nen Preise sowie die Pflichten des Grundversorgers nach § 5 Absatz 2 und die 
Rechte des Kunden nach § 5 Absatz 3 bleiben unberührt. 
 


